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Mumbai: Nach dem Erlangen einer dauerhaften gerichtlichen Verfügung vom Dindoshi 
Gericht über die Szenen in “Om Shanti Om”, die den legendären Manoj Kumar verhöhnen, 
sagte der Anwalt des Schauspielers, dass sie ebenfalls planen, eine Strafanzeige gegen die 
Macher des Films einzureichen. 
  
 
“Wir haben den Fall gewonnen, da das Gericht eine dauerhafte gerichtliche Verfügung 
wegen der Szenen, die den Schauspieler nachäffen, angeordnet hat. Jetzt planen wir eine 
Strafsache”, sagte Anwalt Ashok Saraogi hier am Freitag. 
 
 
Saraogi sagte, dass sie auch planen, eine Klage gegen Regisseurin Farah Khan und die 
Produzenten Shah Rukh Khan und Gauri Khan wegen vorsätzlicher Verleumdung einer 
Person in der Öffentlichtkeit einzureichen. 
 
Er sagte: “Wir werden die Klage gegen die Macher den Films gemäß Paragraf 499 und 500 
einreichen, die besagen, dass die Verleumdung einer Person sei es entweder durch Worte, 
Druck, Filme oder irgendein anderes Medium eine strafbare Handlung ist.” 
 
Der Richter D.R. Mahajan vom städtischen Zivilgericht von Dindoshi Goregaon, hat in seinem 
Urteil die Produzenten und Sony Entertainment Television angewiesen, die Szenen vor der 
Ausstrahlung des Films auf dem Kanal zu löschen. 
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